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Gemäß dem Drei-Jahres-Turnus der BuS-
Betreuung wäre unsere Praxis jetzt wieder 
an der Reihe. Aber der vereinbarte Termin 
wurde aufgrund eines Covid-19-Kontak-
tes auf unbestimmte Zeit verschoben. Was 
sollen wir jetzt machen?

Liebes Praxisteam, keine der am BuS-
Dienst der ZÄK Berlin teilnehmenden  
Praxen hat einen Nachteil bei den Aktuali-
sierungsfristen, wenn Schulungstermine 
wegen der Ansteckungsgefahr durch Coro-
na abgesagt wurden. Wir werden auf jeden 
Fall schnellstmöglich einen Nachholtermin 
mit Ihnen vereinbaren. 
Bitte denken Sie aber trotzdem daran, 
dass Sie Ihren Angestellten die Möglich-
keit der betriebsärztlichen Betreuung bei  

gegebenem Anlass ermöglichen. Aktuell 
bieten die mit der Kammer kooperieren-
den Betriebsärzte kostenlos einen Antikör-
pertest auf Covid-19 an. Für alle spezifisch 
arbeitsmedizinische Fragen stehen Ihnen 
unsere Betriebsärzte PD Dr. Dr. med. Ale-
xander Gerber und Dr. med. Marc Krüger 
unter Tel. 0176 301 437 51 oder E-Mail: 
betriebsaerzte@gmx.de zur Verfügung.

Wir sind für Sie da!
Ihr Referat Praxisführung 
der ZÄK Berlin

Haben auch Sie Fragen zur Praxis führung? 
Wir beantworten Sie gern.
E-Mail: praxisfuehrung@zaek-berlin.de
Tel. (030) 34 808 163
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Ausgefallene BuS-Termine

Keine Nachteile bei Aktualisierungsfristen

Kann für die individuelle Abformung 
zur Übertragung der Implantatposition 
zur Herstellung implantatgetragener 
Versorgungen die GOZ-Nr. 5170 
berechnet werden?

Die Abformung mit individuellem Löffel 
nach Geb.-Nr. 5170 GOZ kann nur bei un-
günstigen Zahnbogen- und Kieferformen 
und/oder bei tief ansetzenden Bändern 
oder zur Remontage zur Berechnung gelan-
gen. Eine Abformung mit individuellem Löf-
fel aus anderen Gründen muss daher ge-
mäß § 6 Abs. 1 GOZ (analog) berechnet 
werden.
Da bei analog zu berechnenden Leistungen 
das Verbrauchsmaterial – hier das Abform-
material – nicht gesondert ausgewiesen 
werden darf, muss für die offene Abfor-
mung bei Implantaten eine Analoggebühr 
gewählt werden, die die Kosten für das Ab-
formmaterial berücksichtigt. Dafür bietet 
sich z.  B. die Geb.-Nr. 5180 GOZ an:

Wir sind für Sie da!

Ihr GOZ-Referat 
der ZÄK Berlin

Wir beantworten gern 
auch Ihre GOZ-Frage: 

E-Mail: goz@zaek-berlin.de

Tel. (030) 34 808 -113,  -148
Fax (030) 34 808 - 213, -248

GOZ-Frage des Monats

Offene Abformung bei Implantaten
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Region Nr. Leistungsbeschreibung Faktor Anzahl EUR

Uk 5180a Offene Abformung bei Implantaten
entsprechend Geb.-Nr. 5180 GOZ, 
Funktionelle Abformung des Ober-
kiefers mit individuellem Löffel

2,3 1 58,21


